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Tempo 30 auf Zürichs
Strassen wäre fatal
Der Stadtrat erwägt ernsthaft, die Geschwindigkeit im Zürcher Strassenverkehr praktisch
durchgehend auf 30 Kilometer pro Stunde zu reduzieren. Doch es ist falsch, den Lärmschutz
über alles andere zu stellen. Von Michael von Ledebur

Das rot-grün regierte Zürich mag die Automobi-
listen nicht. Parkplätze werden im grossen Stil ent-
fernt, an ihrer statt sollen Bäume spriessen und
Velowege entstehen. Spuren werden abgebaut,
Routen mittels Einbahnführungen unattraktiv ge-
macht.Nun soll denAutomobilisten die Fahrt durch
die Stadt endgültig vergällt werden.

Anfang Juni wurde bekannt, dass der Stadt-
rat noch in diesem Jahr einen Entscheid über die
«Weiterführung der Strassenlärmsanierung» fällen
will. Das heisst nichts anderes, als dass die Einfüh-
rung von Tempo 30 mit wenigen Ausnahmen auf
allen Strassen des Stadtgebiets,also auchHauptver-
kehrsachsen,zurDebatte steht.Tatsächlichkannder
Stadtrat die Signalisation nach Belieben anpassen
und muss den Kanton nicht um Erlaubnis fragen,
solange er keine baulichenMassnahmen vornimmt.

Der Lärmschutz als Waffe
Begründet werden die entsprechenden Überlegun-
gen mit dem Lärmschutz. Das ist unbestritten ein
wichtiges Anliegen. Doch die Massnahme würde
in die völlig falsche Richtung führen. Erstens steht
sie unter Ideologieverdacht.Zweitens wird dieWir-
kung von Tempo 30 überschätzt, und Alternativen
werden ignoriert.Drittens hätte der Schritt weitrei-
chende Folgen – nicht nur für die Automobilisten
und Zürichs Funktion als Zentrum, sondern auch
für den öffentlichen Verkehr, der verlangsamt und
unattraktiv gemacht würde.Viertens ist niemandem
gedient, wenn man das Ruhebedürfnis über alle
anderen Bedürfnisse stellt und sich pragmatischen
Lösungen, insbesondere beim Bauen, verschliesst.

Unter Ideologieverdacht steht dasAnliegen nur
schon deshalb, weil es in den Reigen der Massnah-
men rot-grüner Verkehrspolitik passt. Aber auch,
weil Tempo 30 früher oft anders begründet wurde,
nämlich mit Sicherheitsbedenken. In diesem Licht
erscheint die Lärmschutzverordnung als Instru-
ment,mit dem ein langgehegtesVorhaben verwirk-
licht werden kann.

In der Hand vonAnwohnern ist dieVerordnung
tatsächlich längst zur tauglichen Waffe geworden,
um ungeliebte Neubauten anHauptverkehrsachsen
zu torpedieren – wer glaubt, dass dies aus Sorge der
lieben Nachbarn um das Wohlergehen der künfti-
gen Bewohner geht, ist naiv.Ebenso durchsichtig ist
das Ziel rot-grüner Politik, dieVierräder möglichst
aus der Stadt zu verbannen.

Es ist unbestritten, dass Tempo 30 unter Labor-
bedingungen ein Mittel gegen Lärmbelastung ist.

Doch der Effekt fällt in der Realität weit gerin-
ger aus. Das grosse Verkehrsaufkommen hat im
städtischen Gebiet längst zu einer Durchschnitts-
geschwindigkeit unter dem erlaubtenMaximum ge-
führt; sie liegt bei rund 40 Kilometern pro Stunde.

Bei einer Messung in der Stadt Zürich im Jahr
2019 zeigte sich, dass dieAutomobilisten ihrTempo
auf Tempo-30-Strecken um lediglich 7 Kilometer
pro Stunde, von 42 auf 35, reduzierten. Im Durch-
schnitt sinkt die Lärmbelastung bei Tempo 30 im
Vergleich zu der bei Tempo 50 um 3 Dezibel. Das
ist klar hörbar, allerdings wird die Wirkung gerne
überschätzt. DerVerkehrslärm wird dadurch nicht,
wie oft behauptet, halbiert – dies wäre erst bei einer
Reduktion von 10 Dezibel der Fall.

Gerne wird die flächendeckende Einführung
vonTempo 30 als alternativlos dargestellt – die Ge-
richte hätten die Stadt Zürich doch mehrmals zu
diesemVorgehen verdonnert. Es stimmt zwar, dass
der Verkehrsclub der Schweiz mehrmals Strassen-
bauprojekte, die nicht die Einführung von Tempo
30 zum Ziel hatten, mit Einsprachen verhindern
konnte. Und die Gerichte monierten wiederholt,
dass die Stadt denAnforderungen der Lärmschutz-
verordnung nicht nachkomme. Aber Tempo 30 ist
nur eine von mehreren Möglichkeiten für Lärm-
schutz.Es gibtAlternativen.Mit diesen hat sich der
Stadtrat bisher aber viel zu wenig befasst.

Als Alternative bietet sich in erster Linie der
Einbau von sogenannten Flüsterbelägen an –
Strassenbelägen mit leicht poröser Struktur, die
den Lärm schlucken. Infolge Abnützung sinkt der
Lärmdämmungseffekt zwar mit der Zeit, er liegt
gemäss dem Bundesamt für Umwelt aber durch-
schnittlich bei beachtlichen 6 Dezibel – rund dop-
pelt so viel wie bei Tempo 30. Der Flüsterbelag hat
auch Nachteile. Er ist etwas teurer im Einbau und
hat eine geringere Lebensdauer. Dennoch: Dass in
der Stadt Zürich bisher bescheidene 5,7 Kilometer
von dem Belag gebaut wurden, spricht Bände.

Würde Tempo 30 tatsächlich flächendeckend
eingeführt, hätte dies nicht nur für Automobilis-
ten Folgen.Die Lärmbelastung würde sich für jene
Anwohnerinnen und Anwohner, die direkt an den
Verkehrsachsenwohnen,zwar in gewissemUmfang
reduzieren.Aber in denQuartierenwäremitMehr-
verkehr zu rechnen. Fällt die Hierarchie zwischen
Hauptverkehrsachsen und Quartierstrassen, wird
sich derVerkehr zunehmendaufLetztere verlagern.

Vor allem aber bekäme der öffentliche Verkehr
ein Problem. Die Annahme ist gut begründet, dass
er schlicht verlangsamt würde – auch wenn dies
von linker Seite bestritten wird. Die Verlangsa-

mung würde einiges kosten, weil zusätzliche Kurse
geschaffen werden müssten. Mit einmalig 70 Mil-
lionen Franken für dieAnschaffung von Rollmate-
rial rechnen dieVerkehrsbetriebe Zürich – und mit
20 Millionen Franken jährlich für den Betrieb der
zusätzlichen Fahrzeuge. Ob dies der Zürcher Ver-
kehrsverbund zahlen müsste oder ob die Kosten an
der Stadt hängenblieben, ist offen. Aber die Kos-
ten sind nicht einmal der zentrale Punkt. Das Pro-
blem ist vielmehr, dass der öffentliche Verkehr un-
attraktiver würde.Damit würde er weniger genutzt.

Man mag nun einwenden, dass der Stadtrat gar
keine andere Wahl habe, als die flächendeckende
Temporeduktion zu verordnen, weil er sich an die
Lärmschutzverordnung des Bundes halten müsse.
Es wäre aber falsch, diese quasi als gottgegebene
Vorgabe zu nehmen. Die Corona-Krise hat deut-
lich vor Augen geführt, dass jede gesundheitspoli-
tische Massnahme sorgfältig abgewogen werden
muss, weil andere Bedürfnisse ebenfalls wichtig
sind – wobei anzumerken ist, dass in der Vergan-
genheit bereits Milliarden in Lärmschutzmassnah-
men investiert wurden.

Es gibt ein erhellendes Beispiel unmittelbar
neben Zürichs Stadtgrenze dafür, dass das Gebot
desAbwägens auch für die Lärmschutzverordnung
gilt – mit dem Flughafen. In einem relativ grossen
Gebiet werden Grenzwertüberschreitungen tole-
riert. Ginge man nach der reinen Lehre, müsste
man den Flughafen schliessen.

Gewichtige Interessen stehen einander auch
in den Städten gegenüber – nicht nur zwischen
Lärmschutz und öV sowie Lärmschutz und Mobi-
lität, sondern auch zwischen Lärmschutz und dem
raumplanerischen Bedürfnis nach Verdichtung.
Derzeit steht der Grundsatz, dass der Lärm an der
Quelle bekämpft werden soll, über allem. An die-
sem Grundsatz ist nichts falsch, aber wenn man
verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden will,
braucht es pragmatische Lösungen.

Fragwürdige Messungen
Gemessen wird nach heutiger Praxis stets am offe-
nen Fenster. Dabei ist es doch entscheidend, obAn-
wohner dem Lärm ungeschützt ausgesetzt sind oder
obLärmschutzfensterundweiterebaulicheMassnah-
men ihnweitgehendabhalten.Dies ist heute zueinem
gutenTeil Standard.Doch derzeit liegen in der Stadt
und im Kanton mehrere Bauprojekte auf Eis, weil
dieGerichtedieLärmschutzverordnung strenger aus-
legenals früher.ImKantonZürichversuchtemandas
Bauen zuermöglichen,indemmanan lautenStrassen
lärmabgewandte Räume und einen ruhigenAussen-
raum vorschrieb. Aber auch diese Lösung wird von
denGerichtennichtmehrals Standardanerkannt.Be-
sonders paradox wirkt dies, wenn es Neubauten ver-
hindert,während dieMieter in den bestehendenAlt-
bauten schlecht vor demStrassenlärmgeschützt sind.

All dies ist weniger den Gerichten anzulasten als
den Konstruktionsfehlern der Lärmschutzverord-
nung.Die eidgenössischen Räte haben das erkannt
und eine Motion des Aargauer GLP-Nationalrats
Beat Flach vor vier Jahren angenommen. Diesen
Sommer wird sich nun endlich auch der Bundesrat
der Sache annehmen.

Man soll den Lärmschutz verbessern – aber
ohne die Hierarchie zwischen Hauptverkehrsach-
sen und Quartierstrassen aufzuheben, ohne den
öffentlichen Verkehr zu verlangsamen und ohne
dieVerdichtung in den Städten zu verhindern.Viel-
mehr gilt esAlternativen zu prüfen und das Tempo
auf Hauptverkehrsachsen nur in gut begründeten
Ausnahmefällen zu reduzieren.Auf eidgenössischer
Ebene ist die Lärmschutzverordnung so anzupas-
sen, dass sie beim Bauen entlang von Hauptver-
kehrsachsen pragmatische Lösungen erlaubt.Wei-
tere Massnahmen sind nötig: Die in der Corona-
Zeit aktiver gewordenenAutoposer, die denMotor
grundlos aufheulen lassen, müssen in die Schran-
ken gewiesen werden. Grosskontrollen, wie sie die
Polizei nun zunehmend macht, sind dringend nötig.

Ein flächendeckender Einsatz eines einzelnen
Mittels ist in derVerkehrspolitik selten der richtige
Weg. Die Klärung des Einzelfalls ist zielführender.
Führt der Stadtrat generell Tempo 30 ein, wird er
die einen vor den Kopf stossen, die anderen enttäu-
schen – und viele neue Probleme schaffen.

Das grosse
Verkehrsaufkommen hat
im städtischen Gebiet längst
zu einer Durchschnitts-
geschwindigkeit unter dem
erlaubten Maximum geführt;
sie liegt bei rund 40
Kilometern pro Stunde.


